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Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt 

 
195 Vollzug der Baugesetze; bauaufsichtliches Vorbescheids-

verfahren; Antragsteller: Bayer, Bernhard; Vorhaben: 
Neubau von zwei Doppelhäusern mit Garagen; Bau-
grundstück: Gesellenhausweg 3, Fl.-Nr. 871 der Gemar-
kung Eichstätt 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

Mit Bescheid vom 26.11.2018, Az. V-2016-165, hat die Große 
Kreisstadt Eichstätt das zuvor bezeichnete Vorhaben wie folgt geneh-
migt: 

I. Der beantragte Vorbescheid hinsichtlich der Bebauung mit 
 zwei Doppelhäusern (Wohngebäude mit zwei Vollgeschos-
 sen) und Garagen wird – vorbehaltlich der Einhaltung der 
 noch im Baugenehmigungsverfahren zu prüfenden bauord-
 nungsrechtlichen Vorschriften – erteilt. Der Genehmigung 
 liegen die mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorla-
 gen des Architekten Thomas Eckert, Boelckestraße 38, 
 93051 Regensburg vom 05.12.2016 (Antrags-unterlagen) 
 und vom 28.08.2018 (Lagepläne) zugrunde.  

II. Die Einfriedung für die Zufahrt kann, wie in den Plänen 
 (gelb) dargestellt, geöffnet werden.  

III: Die wegemäßige Erschließung ist über den Gesellenhaus-
 weg von Norden her möglich bei einer Übernahme der 
 Erschließungskosten durch den Bauherrn. 

IV. Der Vorbescheid beinhaltet auch die Erlaubnis nach Art. 6 
 DSchG.  

V. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

VI. [Kostenfestsetzung und Nebenbestimmungen] 

 

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsbehelfsbe-
lehrung: 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage bei dem 

 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München 

eingereicht werden. Die Klage muss entweder schriftlich, oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Ge-
richts, oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelasse-
nen Form* erhoben werden. Sie muss den Kläger, den Beklagten 
(Große Kreisstadt Eichstätt) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beige-
fügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.  

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl. S. 
390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Bau-
rechts abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.  

- Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtli-
che Zulassung eines Vorhabens hat keine aufschiebende 
Wirkung. Auf Antrag kann die erlassende Behörde oder das 
Gericht in der Hauptsache die aufschiebende Wirkung ganz 
oder teilweise anordnen. 

- Die Klageerhebung per einfache E-Mail ist unzulässig und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen. Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen 
Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheids und die dazugehö-
rigen Verfahrensakten können im Bauamt der Großen Kreisstadt 
Eichstätt, Marktplatz 11, 85072 Eichstätt, 2. Stock, Zimmer Nr. 207, 
zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden (nach Mög-
lichkeit telefonische Ankündigung unter der Nummer 08421-6001-
192 /-197). Mit dem Tag der Bekanntmachung in diesem Amtsblatt 
gilt die Zustellung der Baugenehmigung an die Nachbarn als bewirkt. 

 

Eichstätt, den 28.11.2018 

gez. Andreas S t e p p b e r g e r, Oberbürgermeister 

 

 
196 Bekanntmachung über Widmung von Straßen und We-

gen; hier: Nähe Hohes Kreuz 

Aufgrund des Beschlusses vom Bau-, Planungs- und Umweltaus-
schuss des Stadtrats Eichstätt vom 06.12.2018 wird die unter 1 aufge-
führte Straße gemäß Art. 6 BayStrWG gewidmet. 
 

1. Straßenbeschreibung: 

Straßenklasse:: Ortsstraße 

Straßenname: Nähe Hohes Kreuz 

A M T S B L A T T  
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Fl.-Nr.: 4032-0-3/2  

Gemarkung: Wintershof 

Anfangspunkt: Einmündung in die Ortsstraße 
„Hohes Kreuz“ Fl.-Nr. 343/2 
zwischen den Grundstücken Fl-
Nrn. 1/0 und 3/3 

Endpunkt: Am Grundstück Fl-Nr. 1/0 an der 
Nordwestecke des Grundstücks 
Fl.-Nr. 3/3 und an der Südostecke 
des Grundstücks Fl.-Nr. 1/1  

Länge: 0,031 

Gemeinde: Große Kreisstadt Eichstätt 

Landkreis: Eichstätt 

 

2. Träger der Straßenbaulast ist die Große Kreisstadt 
Eichstätt (km 0,031). 

Die Unterlagen zur Widmung können während der üblichen 
Dienststunden im Rathaus, Zimmer 205 II. Stock, eingesehen werden. 

Eichstätt, 10.12.18 

gez. S t e p p b e r g e r, Oberbürgermeister 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Be-
kanntgabe Klage beim  

Bayerischen Verwaltungsgericht München 

Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München 

eingereicht werden. Die Klage muss entweder schriftlich, oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Ge-
richts, oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelasse-
nen Form* erhoben werden. Sie muss den Kläger, den Beklagten 
(Große Kreisstadt Eichstätt) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beige-
fügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungs-gerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl. S. 390) wurde 
das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es 
besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzu-
legen. 

Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwal-
tungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten.  

Die Klageerhebung per einfache E-Mail ist unzulässig und entfal-
tet keine rechtlichen Wirkungen. Nähere Informationen zur elektroni-
schen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Inter-
netpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

 

 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Eichstätter 
Berggruppe  

197 Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach Vorlage 
bei der Rechtsaufsichtsbehörde 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach Vorlage bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde 

 

I. 

Auf Grund der §§ 10 und 21 der Verbandssatzung und der Art. 34 
Abs. 2 Nr. 3 und Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale 
Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
hat der Zweckverband am 12.11.2018 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2018 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 24 Abs. 1, 
Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 65 Abs. 3 GO be-
kanntgemacht wird: 

 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde festgesetzt; 
er schließt 

 im Verwaltungshaushalt 

 in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.070.600 € 

 und im Vermögenshaushalt 

 in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.148.300 € 

ab. 

§ 2 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt 
werden nicht aufgenommen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§ 4 

Umlagen werden nicht erhoben. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 125.000 € festge-
setzt. 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft. 

 

II. 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Tei-
le. 

 

III. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des 
ganzen Jahres in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in 85072 
Eichstätt, Ostenstraße 31 a, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstun-
den zur Einsicht auf. 

 

Pollenfeld, 14. Dezember 2018 

gez. W e c h s l e r, Verbandsvorsitzender 

 
 

Zweckverband zur Wasserversorgung Altmühltal 

198 Zweckverband zur Wasserversorgung Altmühltal; Be-
kanntmachung der Haushaltssatzung nach Vorlage bei 
der Rechtsaufsichtsbehörde 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach Vorlage bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde 
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I. 

Auf Grund der §§ 10 und 21 der Verbandssatzung und der Art. 34 
Abs. 2 Nr. 3 und Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale 
Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
hat der Zweckverband am 20.11.2018 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2018 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 24 Abs. 1, 
Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 65 Abs. 3 GO be-
kanntgemacht wird: 

 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde festgesetzt; 
er schließt 

 im Verwaltungshaushalt 

 in den Einnahmen und Ausgaben mit 706.300 € 

 und im Vermögenshaushalt 

 in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.091.800 € 

ab. 

§ 2 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt 
werden nicht aufgenommen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§ 4 

Umlagen werden nicht erhoben. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 20.000 € festgesetzt. 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft. 

 

II. 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Tei-
le. 

 

III. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des 
ganzen Jahres in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in 85072 
Eichstätt, Ostenstraße 31 a, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstun-
den zur Einsicht auf. 

 

Walting, 14. Dezember 2018 

gez. S c h e r m e r  

Verbandsvorsitzender 

 

 

 

Anlage zu 196 


